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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §34 Abs1;

EStG 1972 §34 Abs2;

EStG 1972 §34 Abs3;

Rechtssatz

AusfzF der Zwangsläu7gkeit iSd § 34 Abs 3 EStG 1972 von überdurchschnittlich hohen Ausbildungkosten für ein Kind

(Hinweis E 10.4.1981, 3487/80); hier insb Ausf, daß eine rechtliche Verp>ichtung zu einer Unterhaltsleistung von 69

Prozent des Einkommens des Abgabep>ichtigen nicht gegeben sein kann, weil dieser Umstand zu einer

Beeinträchtigung der Unterhaltsberechtigung anderer Familienmitglieder führen muß.
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